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In Berlin steht in der Bestätigung des Arbeitsvertrages gleich drin, dass man auf unbestimmte
Zeit beschäftigt ist und an der und der Schule eingesetzt wird. Somit ist jeder Wechsel der
Schule auch in und nach der Elternzeit eine Versetzung, die nicht ohne weiteres entgegen dem
Einverständnis geht.
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